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3Ob73/13a

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1976

Norm

EO §44 A1

EO §44 C

Rechtssatz

Falls der Verp1ichtete die Exekutionsaufschiebung ohne Auferlegung einer Sicherheitsleistung beantragt, muss er im

Hinblick auf § 44 Abs 2 Z 3 EO grundsätzlich auch behaupten und bescheinigen, dass durch die begehrte

Exekutionsaufschiebung die Befriedigung des Gläubigers nicht gefährdet wird.
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